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Braune Töne herrschen in einer Weise vor, wie dies
von einer einzelnen Farbe noch nie der Fall war. Braune
Taffetbänder in breiten Nummern erzielen sehr gute Preise,
soweit Ware überhaupt erhältlich ist.

Zur Lage des Baumwollmarktes.
Hierüber berichtet ein Fachmann im „B. C.", spe-

ziell mit Rücksicht auf Amerika :

Der Baumwollmarkt, durch die finanziellen Nöte in
den Vereinigten Staaten fortgerissen, setzte die Bewegung
nach abwärts, von vorübergehenden Aufschlägen abge-
sehen, bis Ende Oktober fort, seitdem aber zeigt sich
wieder etwas bessere Haltung mit ziemlicher Preiserho-
lung. Die Schwierigkeit, Geld zu annehmbaren Bedin-

gungen zu erhalten, zwingt die Farmer, auf ihrem Ent-
schluss, nur zu 15 Cents abzugeben, nicht ferner zu be-
harren, sondern der Not gehorchend, einen Teil ihrer
Vorräte an den Markt zu bringen, was nicht gerade ge-
eignet ist, die zur Schau getragene Zuversicht auf bevor-
stehenden Baumwollmangel zu kräftigen. So ist es ge-
kommen, dass die Preise einem Druck verfielen, der weiter
ging, als vorauszusehen war und der in der Lage des

Baumwollmarktes selbst durchaus keine Berechtigung findet,
denn nach allen Berichten über die Missernte in Texas,
dem grössten Baumwollproduktionsgebiet Amerikas, muss
mit einem Mindererträgnis dieses Staates von wenigstens
einer Million Ballen gegen das Vorjahr gerechnet werden.
Ob die vom günstigsten Wachswetter besonders bevor-
zugten atlantischen Baumwollgebiete durch grösseren Er-
trag einen vollen Ausgleich bringen und eine genügend

grosse Gesamternte ermöglichen, das kann heute mit ei-
niger Sicherheit noch nicht gesagt werden, dagegen bin
ich überzeugt, dass nach Ueberwindung der noch heute
dräuend über der Union schwebenden Finanzkalamität die
amerikanischen Eigner von Baumwolle sich angesichts der

nur auf 12 Millionen Ballen geschätzten Ernte rasch dar-
auf besinnen, dass ein solcher Ertrag dem Weltkonsum
nicht annähernd genügen würde, und sie die Brandfackel
der Sorge und Unsicherheit in die Reihen der Verbrau-
eher schleudern werden, sobald sie sich wieder stark
genug dazu fühlen. Einige Vorsicht mag also für den

Spinner geboten sein, denn so furchtbare Verwüstung
auch der Kupfer- und Bankenkrach bisher angerichtet hat
und noch weiter bei der Uberspannten und teilweise
schwindelhaften Fiuanzgebarung anrichten wird, so ist
doch die Widerstandskraft drüben so stark wie in keinem
anderen Lande und Baumwolle wird in Bälde wieder die

Welt regieren.
Ueber die neue Ernte lauten die Berichte sehr ver-

schieden; man wird gut tun, nicht zu grosse Hoffnungen
auf eine Ernte über 12'/a Millionen Ballen und einen
weiteren wesentlichen Preisdruck zu hegen, denn das Eine
bleibt Tatsache, dass der Konsum sehr gross und noch
im Wachsen ist und dass die allgemeine Lage durch den

inzwischen erfolgten Abschlag bis unter 6 Pence an Sicher-
heit bedeutend gewonnen hat.

Dieses Gefühl beherrscht auch den deutschen Garn-
und Gewebemarkt; Spinner und Weber halten fest auf
Preise und die weit hinausgehenden, bis Oktober 1908

reichenden Vorausverkäufe berechtigen sie dazu. Wohl
hört man hier und da aus Abnehmerkreisen von angeb-

liehen billigen Preisen für neue Abschlüsse, aber diese
Quellen sind trübe und sie werden versiegen, wenn die
Richtung des Marktes wieder nach oben geht und die
Käufer an die Fabrikanten herankommen müssen. Der
Verlauf der Garnbörse in Stuttgart zeigt, dass man zur
Zeit der Weiterentwickelung des Geschäftes mit Aufmerk-
samkeit folgt. Es werden die nachstehenden Preise ge-
nannt: 256 bis 260 Pfg., das Kilo für 36/42er: 214 bis
220 Pfg., für 20/20er Garne aus amerikanischer Baum-
wolle: 29 bis 29'/2 Pfg. für 92 Zentimeter-Kattune und
34 bis 34^/2 Pfg. für 88 Zentimeter 16/16fadige glatte
Tücher aus 20/20 amerikanisch, alles ab Fabrik mit 2 Pro-
zent Kassenskonto.

Der Präsident des in diesem Jahre in Wien statt-
gehabten Kongresses der Baumwollinteressenten, Herr
Kommerzienrat Artur Kuffler, der auf der Rückreise von
Amerika begriffen ist, sprach sich kürzlich bei einer Un-
terredung in Manchester dahin aus, dass die nach den
Vereinigten Staaten gereiste Abordnung europäischer
Baumwollspinuer den Eindruck gewonnen hätte, dass die
amerikanischen Baumwollfelder viel ertragsreicher gemacht
werden könnten, als es jetzt der Fall sei. Das beim An-
bau, beim Verkauf und bei der Behandlung der Baum-
wolle angewandte Verfahren würde ganz bedeutend ver-
bessert werden können, und die Baumwollspinner Europas
hätten die Möglichkeit, sich selbst ein Unterrichtsmittel
dadurch zu schaffen, dass sie eine Gesellschaft bildeten,
gut gelegene Pflanzungen in Amerika ankauften und diese
nach dem besten Verfahren verwalteten.

Das neue schweizerische Gesetz betr. die

Erfindungspatente.
(Mitteilung der Patentbank Confidentia A. G., Zürich).

(Schluss).

Entweder sollten im Interesse des Erfinders keine
Auslagen gescheut werden, um demselben durch Neuheits-
prüfung ein rechtsgültiges, möglichst einwandfreies Patent
zu sichern, oder es sollte auch die jetzige Art der Prü-
fung gänzlich in Wegfall kommen und dem Erfinder die
Verantwortlichkeit für sein Patent voll und ganz über-
lassen werden, in welchem Falle sowohl dem Erfinder
als auch dem Staate unnötige Auslagen erspart bleiben.

Nach dem neuen Patentgesetz hat das Eidgen. Amt
für geistiges Eigentum die Patentanmeldungen ebenfalls
zu prüfen und nachzusehen, ob die Unterlagen den Ge-
setzesvorschriften in formeller Hinsicht entsprechen. Es
ist zu hoffen, dass diese Prüfung in Zukunft nach festeren
Grundsätzen und in weniger bureaukratischer Weise aus-
geübt werde, als bis jetzt, uud zwar sowohl im Interesse
einer raschen Erledigung der Patentgesuche, als auch im
Interesse der Einnahmen des Amtes, denn die vielen, für
Ausländer oft unverständlichen Beanstandungen der Patent-
gesuche haben jedenfalls mehr als einen ausländischen
Patentanwalt veranlasst, seinen Klienten die Patentan-
meidung in der Schweiz wenn nicht gerade abzuraten, so

doch wenigstens der bedeutenden Kosten wegen nioht zu
empfehlen.

Nach dem neuen, wie auch nach dem jetzigen Ge-
setz gelten Erfindungen nicht als neu und patentfähig,



352 MITTEILUNGEN über TEXTIL-INDUSTRIE.

wenn sie vor der Patentanmeldung im Inlande schon
offenkundig benutzt oder durch Schrift- oder Bildwerke
derart bekannt geworden sind, dass die Ausführung durch
Fachleute möglich ist. Für jedes Patentgesuch müssen
ein oder mehrere Patentansprüche aufgestellt werden, in
welchen das, was der Anmelder als sein ausschliessliches
Eigentum betrachtet, zusammengefasst werden muss und
welche für die Neuheit und die Tragweite des Patentge-
suches massgebend sind. Ein Patentgesuch darf nicht
mehr als eine Erfindung umfassen, insbesondere dürfen
Patente auf Erfindungen von Verfahren zur Herstellung
chemischer Stoffe nur ein einziges Verfahren zum Gegen-
stände haben, das unter Verwendung ganz bestimmter
Ausgangsstoffe zu einem einzigen Endstoff führt (Art. 6).

Das Patent hat die Wirkung, dass der Patentinhaber
ausschliesslich zur gewerbsmässigen Ausführung der Er-
findung berechtigt ist. Wenn ein Patent ein Verfahren
zur Herstellung eines neuen chemischen Stoffes betrifft,
gilt bis zum Gegenbeweis jeder chemische Stoff gleicher
Beschaffenheit als nach dem patentierten Verfahren her-
gestellt. Diese Bestimmung ist für die chemische Indu-
strie von grösster Wichtigkeit, da bei Patentstreitigkeiten
nicht der Kläger zu beweisen hat, dass der nachgeahmte
Stoff nach dem patentierten Verfahren hergestellt wurde,
sondern es liegt dem Beklagten ob, das Gegenteil zu be-

weisen.
Patente können durch Verträge oder Erbfolge an

Dritte übertragen werden, auch kann der Patentinhaber
Drittpersonen die Erlaubnis (Lizenz) zur Benützung seiner
Erfindung geben.

Die Dauer der Patente mit Ausnahme solcher für
chemische Verfahren zur Herstellung von Arzneimitteln
beträgt 15 Jahre. Für die genannten Verfahren ist die
Dauer auf 10 Jahre beschränkt. Für jedes Patent sind

jährlich um Fr. 10.— steigende Taxen zu zahlen; erfolgt
die Zahlung derselben nicht innert 3 Monaten nach Ver-
fall, so wird das Patent von Amteswegen gelöscht.

Nach Artikel 14 kann der Inhaber eines Haupt-
patentes für Verbesserung seiner Erfindung Zusatzpatente
erwirken, für welche keine Jahresgebühren zu zahlen
sind. Wenn bei chemischen Verfahren ein oder mehrere
Ausgangsstoffe durch gleichwertige Stoffe ersetzt werden,
so können ebenfalls Zusatzpatente für solche Aenderungen
genommen werden, unter der Voraussetzung jedoch, dass

der Endstoff des abgeänderten Verfahrens in seiner Ver-
wendbarkeit demjenigen des Hauptpatentes ähnlich ist.

Zusatzpatente können jederzeit in Hanptpatente um-
gewandelt werden, sie werden jedoch nur für die Dauer
des ursprünglichen Hauptpatentes erteilt.

Diese Bestimmung ist im Falle eines Patentprozesses
von wesentlicher Bedeutung, denn nach dem jetzigen
Patentgesetz steht und fällt ein Zusatzpatent mit seinem

Hauptpatent, während nach dem neuen Gesetz, auch wenn
das Hauptpatent aus irgend einem Grunde gelöscht wird,
das Zusatzpatent in ein Hauptpatent umgewandelt und
aufrecht erhalten werden kann.

Der Patentinhaber kann auch teilweise auf sein
Patent verzichten und nachträglich seine Patentansprüche
unter Beachtung gewisser Vorschriften ändern.

Die beiden letztgenannten Bestimmungen gleichen
den Mangel der Neuheitsprüfung einigermassen aus, indem

dem Patentinhaber im Falle einer Nichtigkeitsklage
wenigstens die Möglichkeit geboten ist, seine Paten tan-
Sprüche auf die noch als neu erachteten Merkmale zu
beschränken und sein Patent unter Umständen aufrecht
zu erhalten.

In das Patentgesetz ist eine Bestimmung neu auf-
genommen worden, welche die Herstellung der Patent-
gegenstände im Inlande sichern und dadurch die ein-
heimische Industrie unterstützen soll. Laut dieser Be-
Stimmung kann ein Patent auf Klage hin gelöscht werden,
wenn die patentierte Erfindung nach Ablauf von drei
Jahren seit der Anmeldung im Inlande nicht in ange-
messener Weise zur Ausführung gelangt. Immerhin kann
der Bundesrat diese Bestimmung gegenüber solchen
Staaten, die Gegenrecht halten (z. B. Deutschland) ausser
Kraft setzen.

Wenn ein Patentinhaber sein Patent widerrechtlich
erhalten hat, resp. weder Erfinder noch Rechtsnachfolger
ist, kann der zur Patentanmeldung Berechtigte die Ueber-
tragung des Patentes auf seinen Namen verlangen, jedoch
nur innert einer Frist von drei Jahren vom Tage der
Patentanmeldung ab.

Nach Artikel 22 kann der Inhaber eines Patentes
für eine Erfindung, welche ohne Benutzung der Erfindung
eines älteren Patentes nicht verwendet werden kann, die
jedoch einen wesentlichen technischen Fortschritt bedeutet,
vom Inhaber des älteren Patentes die Erlaubnis zur An-
wendung der Erfindung des Letzteren verlangen, soweit
dies für die Verwertung seines Patentes notwendig ist.
Der Inhaber des älteren Patentes kann sich jedoch unter
Umständen ebenfalls die Benutzung der neuen Erfindung
ausbedingen.

Das neue Patentgesetz enthält ausser diesen wesent-
lichsten Bestimmungen noch die Vorschriften über das
Anmelde- und Erteilungsverfahren und die Strafbestim-
mungen. Es würde jedoch zu weit führen, dies hier zu
besprechen. Zu erwähnen sind noch die Uebergangsbe-
Stimmungen, nach welchen unter Anderem der Modellaus-
weis für bestehende provisorische Patente und Patentge-
suche nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes nicht mehr
geleistet werden muss, indem solche Patente und Gesuche
behandelt werden, als ob bereits Modelle vorhanden wären.

Erfinder von chemischen und mechanischen Ver-
fahren, welche schon vor Inkrafttreten des neuen Patent-
gesetzes Patente im Auslande angemeldet haben, können
nunmehr auch rechtsgültige Patente in der Schweiz er-
halten, sofern seit der ersten Anmeldung in einem Aus-
landsstaate noch kein Jahr verflossen ist. Diese Be-
Stimmung findet allerdings keine Auwendung auf Patent-
gesuche, wenn die Anmeldung zuerst in Oesterreich-Ungarn
oder Russland stattgefunden hat, da diese Staaten der
Internationalen Union zum Schutze des gewerblichen
Eigentums nicht angehören. Wenn die Patente in diesen
Staaten noch nicht erteilt sind und sonst keine Publi-
kation der Erfindung stattgefunden hat, ist die Anmeldung
in einem dieser Staaten für die Schweiz nicht patent-
hindernd.

Gegenüber dem bestehenden Gesetze bedeutet das
neue einen wesentlichen Fortsehritt auf dem Gebiete des

gewerblichen Rechtschutzes, immerhin besitzt dasselbe
auch seine Mängel, unter denen wir ausser der fehlenden



MITTEILUNGEN über TEXTIL-INDUSTRIE. 353

Neuheitsprüfung namentlich den gänzlichen Mangel des

Einspruchsverfahrens erwähnen. Das Einspruchsverfahren
ist in den Gesetzen der meisten Industriestaaten aufge-
nommen und bezweckt, dass ein Patentinhaber gegen die

Erteilung eines Patentes auf eine der seinigen ähnliche
Erfindung beim Patentamte Einspruch erheben kann, ohne
den Gerichtsweg betreten zu müssen, was der bedeuten-
den Kosten und der Langwierigkeiten wegen häufig unter-
lassen wird.

Wahrscheinlich wird die Referendumsfrist gegen das

Gesetz unbenutzt verstreichen, da dasselbe die breiteren
Schichten des Schweizervolkes nicht interessiert; der Er-
finder wird aber auch in Zukunft gut tun, die Patentie-

ruDg seiner Erfindungen einem tüchtigen Fachmanne zu

übergeben und neben dem schweizer. Patent auch ein
solches in mindestens einem der auf Neuheit prüfenden
Staaton anzumelden.

-h Kleine Mitteilungen.
Einnahmen der eidgen. Zollverwaltung aus

der Einfuhr von Seide und Seidenwaren im
Jahre 1906. Die Erhöhung der schweizerischen Ein-
gangszölle hat auch für die Kategorien der Seiden und
Seidenwaren eine Steigerung der Erträgnisse herbeigeführt,
doch handelt es sich immer noch um bescheidene Summen.
Der vielangefochtene 7-Frankenzoll auf Tramen hat bei
einer Einfuhrmenge von 853,900 kg. 59,771 Fr. abgeworfen;
die Zollbelastung macht 0,13 ®/o des Wertes aus. Für
gefärbte Seide, die nicht im Veredlungsverkehr eingeführt
worden ist, mussten 5125 Fr. Zoll ausgelegt werden.
Der Zoll auf Nähseiden hat 18,062 Fr. eingebracht. Den
grössten Ertrag lieferten die seidenen und halbseidenen
Stückwaren mit 215,538 Fr, ; die Zollbelastung macht hier
2,11 °/o aus. Eine ansehnliche Einnahme lieferten eben-
falls die Bänder mit 90,630 Fr. : Zollbelastung 2,55 ®/o

vom Wert. Für Tücher, Schärpen etc. wurden 10,950 Fr,
vereinnahmt und für seidene Decken 9221 Fr., welch
letztere mit 6 und 9 ®/o den höchsten Wertzoll entrichten.
Ansehnliche Summen wurden noch aus den Zöllen auf
Posamentierwaren, Stickereien und Spitzen gelöst. Wäh-
rend die Seidenkategorie einen Gesamtzollertrag von
473,138 Fr. abwarf, beliefen sich die Einnahmen der
Zollverwaltung aus der Kategorie der Baumwolle und
Baumwollwaren auf 3,057,761 Fr. und aus der Wolle-
kategorie auf 2,772,799 Fr.

Preisarbeiten.
1. Welche Fortschritte weisen das Spinnen und Zwirnen

der Tussahseide auf und machen dieselben praktisch
verwendbar?

2. Ueber die Ausrüstung der Seiden- und Halbseidenstoffe.
3. Betrachtungen über die Entwicklung der zürcherischen

Seidenindustrie im Laufe des 19. Jahrhunderts.
4. Darstellung der Wechselwirkung zwischen Konsum und

Fabrikation von Seidenstoffen.
5. Der Kontakt zwischen der Fabrik, den Hülfsindustrien

und dem Fachschulwesen in der Zürcher. Seidenindustrie.
6. Betrachtungen über die freiwillige Tätigkeit beruflicher

Vereine und Gesellschaften in der Zürcher. Seidenindustrie.
7. Dekomposition und Kalkulation eines schwierigen Schaft-

gewebes. Dasselbe kann bei unterzeichneter Stelle be-
zogen werden.

8. Welcher Kraftantrieb, calorische oder elektrische Kraft,
ist heute für den Betrieb einer mechanischen Weberei

am rationellsten, sowohl für Einzeln- als auch für
Gruppenantrieb; a) bei Hochbau, b) bei Sheddbau?

9. Welches sind die Vor- und Nachteile der positiven und
der Kompensationsschaltung am mechanischen Webstuhl
und bei welchen Geweben wird die eine oder andere
Art mit Vorteil verwendet?

10. .Freithema, welches auf die Seidenindustrie Bezug hat.
11. Selbständige Herstellung eines Jacquardmusters in Ent-

wurf und Patrone.

Redaktionskomité:
Fr. Kaeser, Zürich IV Dr. Th. Niatjli, Zürich II.

Schweiz. Kaufmännischer Verein,
- Central-Bureau für

Stellenvermittlung, Zürich.

Sihlstrasse 20. Telephon 3235.
Für die Herren Prinzipale

sind die Dienste des Bureau kostenirei.
Offene Stellen.

F 846 Franz. Schw. — Seide. — Junger, tüchtiger, branche-
kundiger Commis mit guten Vorkenntnissen im Fran-
zösi sehen.

F 877 Deutschland. — Seidenwarenfabrik. — Jüngerer tüch-
tiger Ferggstubenangestellter, der wo möglich die
Webschule besucht hat.

F 878 Franz. Schw. — Seide. — Tüchtiger Buchhalter, wo-
möglich mit Branchekenntnissen. Deutsch und gute
Vorkenntnisse im Französischen.

auf das Bureau einer Seidenstoffweberei in Zürich.
— Webschulbildung oder Erfahrungen in ähnlicher
Tätigkeit erwünscht.

Eintritt möglichst bald.
Mit Zeugnisabschriften oder Referenzen begleitete

Offerten unter Chiffre A. M. 608 an die Expedition
dieses Blattes zu richten.

Tttclitig-er
jüngerer Mann in ungekündigter Stellung in erster
Seidenstoffweberei, gewesener

Webermeister auf Glatt u.Jacquard
mit der Stoffkontrolle und allen Ferggstubenarbeiten
vollständig vertraut, mit Webschulbilgung und Sprach-
kenntnissen sucht seine Anstellund zu wechseln. Ginge
eventuell auch ins Ausland.

Geil. Offerten unter Chiffre F K 605 an die Expe-
dition dieses Blattes.

KEINE STAHI-
DRAHTLITZE

eignetsiehfür dichte
Seidengewebe so

f vorzüglich wie
Grab's pat. System
in seiner jetzigen

Vollkommenheit.


	Das neue schweizerische Gesetz betr. die Erfindungspatente [Schluss]

